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Annemarie Willjes: Der be-
waffnete Konflikt zwischen den 
Maoisten und den Sicherheits-

kräften der nepalischen Regierung hat laut 
offiziellen Angaben2 mehr als 17.000 Opfer 
gefordert. Beide Seiten haben schwere Men-
schenrechtsverletzungen wie extralegale Hin-
richtungen, Folter, Entführungen, „Ver-
schwinden lassen“ und Vergewaltigungen 
begangen. Inwieweit sind diese Taten unter-
sucht und die dafür Verantwortlichen zur 
Rechenschaft gezogen worden?

Mandira Sharma: Ja, tausende 
Menschen wurden getötet, gefoltert, 
vertrieben, sexuell missbraucht und 
„verschwanden“ während des Kon-
flikts. Allerdings wurde kaum einer 
dieser Fälle untersucht. Von den 120 
extralegalen Hinrichtungen, die das 
Advocacy Forum überprüft und zu de-
nen es Strafanzeigen, so genannte 
First Information Reports (FIR) einge-
reicht hat, wurden nur zwei Fälle, die 
von Maina Sunuwar und Reena Ra-
saili, gerichtlich untersucht und An-
klageschriften verfasst. Das Gericht 
hat Haftbefehle gegen einige Ar-
meeangehörige ausgestellt, doch kei-
ner der Beschuldigten wurde bisher 

festgenommen. Es gibt keinen Fort-
schritt bei den FIR. Folter und „Ver-
schwinden lassen“ sind nicht einmal 
als Verbrechen definiert. So können 
die Opfer keine Rechtsmittel einle-
gen. Die Polizei nimmt in solchen 
Fällen keine Anzeige auf und die Tä-
ter genießen vollständige Straffrei-
heit.

Im Friedensvertrag, der im Novem-
ber 2006 geschlossen wurde, vereinbar-
ten die Konfliktparteien unter anderem, 
das Schicksal der zahlreichen „Verschwun-
denen“ binnen 60 Tagen aufzuklären. 
Doch noch immer gelten mehr als 1400 
Personen als „verschwunden“. Wie erklären 
Sie sich das? 

Unglücklicherweise „vergaßen“ die 
Parteien schnell ihre Versprechen. 
Vereinbarungen des Friedensver-
trages, die direkte Vorteile für die po-
litischen Parteien und deren Führer 
beinhalteten, wurden vorrangig be-
handelt und implementiert. Der Rest 
wurde vergessen. Die Opfer kommen 
in der Regel aus bescheidenen wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnis-
sen und haben keine Stimme.

Regierungen unter der Führung 
verschiedener Parteien haben ver-
sprochen, dass der Verbleib der „Ver-
schwundenen“ mit der Einsetzung 
einer Kommission, die das „Ver-
schwinden lassen“ untersucht, geklärt 
wird. Jedoch ist bisher keine derar-
tige Kommission eingesetzt worden. 
In einigen Fällen gibt es Beweise, 
dass die „verschwundenen“ Personen 
getötet wurden. Selbst in diesen Fäl-
len sind keine Untersuchungen ange-
stellt worden. In Dhanusha (Ostne-
pal) etwa wurden fünf junge Männer 
von Sicherheitskräften verhaftet und 
„verschwanden“. Bei Untersuchungen 
durch die nationale Menschenrechts-
kommission (NHRC3) haben sich 
Polizei und Armee gegenseitig be-
schuldigt, für den Tod der fünf ver-
antwortlich zu sein. Ein FIR wur-
de auf Anweisung des Obersten 
Gerichtes erstellt. Die Überreste der 
fünf jungen Männer wurden exhu-
miert. Bisher jedoch hat keine Straf-
verfolgung stattgefunden. Jene, die 
an der Macht sind, haben kein poli-
tisches Interesse daran, das Problem 
des „Verschwindens“ anzugehen. 

„Es fehlt der politische Wille“
Interview mit Mandira Sharma, der Präsidentin des  
Advocacy Forum Nepal, zu Amnestie und Menschenrechten in Nepal

Der bewaffnete Konflikt hat tiefe Spuren in der Bevölkerung Nepals hinterlassen und 
nicht zuletzt viele Fragen bezüglich der juristischen Aufarbeitung hervorgerufen. Das 
Advocacy Forum Nepal (AF) setzt sich für die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und die 
Aufrechterhaltung internationaler Menschenrechtsstandards in Nepal ein. Das Haupt-
ziel der 2001 gegründeten, nicht-kommerziellen Organisation ist die Etablierung effek-
tiver Mechanismen, die den Zugang zu Gerechtigkeit für alle garantieren. Der Kampf 
gegen die Kultur der Straflosigkeit in Nepal ist hierbei ein Hauptanliegen. Zu den Akti-
vitäten von AF gehört neben Capacity Building unter den Opfern und der Bereitstellung 
von rechtlicher Hilfe auch die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen, sowie 
Advocacy-Arbeit auf hoher politischer Ebene, um die Effektivität von Institutionen so-
wie den legalen und politischen Rahmen für Gerechtigkeit zu fördern.1

Annemarie Willjes von Amnesty International sprach mit der AF-Präsidentin Mandira 
Sharma über die Menschenrechtslage in Nepal und ihren Kampf gegen die Kultur der 
Straflosigkeit.
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Immer wieder wird bekannt, dass ange-
schuldigte Personen nicht gerichtlich verfolgt, 
sondern für eine Beförderung vorgeschlagen 
werden. So auch der Armeeoberst Raju Bas-
net, der zum Brigadegeneral befördert wur-
de, obwohl unter seinem Kommando im Jahre 
2003 Menschen gefoltert wurden und „ver-
schwanden“. Das ist hierzulande schwer vor-
stellbar. Was liegt im Argen, dass so etwas 
in Nepal möglich ist? 

In Nepal ereignen sich leider viele 
unvorstellbare Dinge. Folglich sind 
wir nicht in der Lage, die Demokra-
tie in Nepal einzurichten und zu be-
wahren. Die wirkliche Basis der De-
mokratie wäre Rechtsstaatlichkeit. Es 
gibt keine Rechtsstaatlichkeit in Ne-
pal. Diejenigen, die schwerer Men-
schenrechtsverletzungen beschuldigt 
werden, gegen die Haftbefehle aus-
gestellt sind, werden befördert. Die 
jetzige von Maoisten geführte Re-
gierung ist aus menschenrechtlicher 
Sicht sehr schlecht. Wenn die Regie-
rung selbst Kriminelle schützt und 
Straffreiheit fördert, ist kaum zu er-
warten, dass Menschenrechte beach-
tet werden. Die Leute verlieren ihr 
Vertrauen in das System. 

In Hunderten von Fällen sind seit dem 
Ende des bewaffneten Konflikts die Unter-
suchungsverfahren unter dem Einfluss von 
Parteipolitikern eingestellt worden. Außer-
dem denken die führenden politischen Par-
teien gemeinsam über eine Generalamnestie 
nach. Sollte diese tatsächlich verkündet wer-
den, würden die Verbrechen der Vergangen-
heit straffrei bleiben. Ist das im Sinne der 
Zivilgesellschaft?

Die Einstellung von kriminellen 
Fällen durch Erlass der Exekutive, 
die Gewährung von Straffreiheit und 
die Beförderung von Kriminellen lie-
gen nicht im Interesse der Öffentlich-
keit. Doch die politischen Parteien 
orientieren sich in ihrem Handeln 
am kurzfristigen Vorteil anstatt an 
langfristigen Perspektiven. Viele Ka-
der der maoistischen Partei waren im 
bewaffneten Konflikt an schweren 
Verbrechen und der Verletzung hu-
manitärer Gesetze beteiligt. Einige 
Parteien wie der Nepali Congress stell-
ten längere Zeit die Regierung und 

mobilisierten das Militär. Sie erließen 
Verordnungen, die den Sicherheits-
kräften größere Macht einräumten, 
die ebenso zu schweren Menschen-
rechtsverletzungen und Verletzungen 
des humanitären Rechts führten. An-
dere Parteien wie die UML4 haben 
keine prinzipienfeste Einstellung zu 
den Menschenrechten. Sie instru-
mentalisieren Menschenrechtsthe-
men im eigenen Parteiinteresse. Auch 
Madhesh-basierte Parteien schützen 
Kriminelle. Das Verständnis von 
Rechtsstaatlichkeit ist unter den Ma-
dheshi-Führern ebenfalls sehr proble-
matisch. 

In der gegebenen Situation fällt es 
schwer zu glauben, dass eine von die-
sen Parteien geführte Regierung die 
Straflosigkeit angehen wird. Bis die 
Parteiführer spüren, dass sie, auch 
persönlich, einen wesentlich höheren 
Preis zu zahlen haben, wenn sie Kri-
minelle schützen, wird sich nichts 
grundlegend ändern.

Es gibt Befürchtungen, dass die noch aus-
stehende Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission sowie die „Verschwundenen-
kommission“ Aufgaben, die eigentlich 
einer unabhängigen Rechtsprechung zuste-
hen, übernehmen und ihnen dabei die Mög-
lichkeit der Gewährung einer Amnestie für 
Straftäter eingeräumt wird. Wie ist der der-
zeitige Stand der Dinge? Welche Konse-
quenzen sind zu befürchten?

Die Hauptakteure wollen die-
se Kommissionen einrichten, damit 
diese ihnen eine weiße Weste ver-
schaffen. Doch es gibt Widerstand 
dagegen. Opfergruppen, Menschen-
rechtsverteidiger und internationa-
le Organisationen haben sich diesem 
Versuch der Regierung wiederholt 
entgegengestellt. Dies hat bewirkt, 
dass das Ministerium für Frieden 
und Wiederaufbau Konsultationen 
in der abschließenden Phase der Ge-
setzgebung zugestimmt hat. Nach 

der 19. Konsultationsrunde hat das 
Ministerium für Frieden und Wie-
deraufbau zwei Gesetzesentwür-
fe ins Parlament eingebracht, nach 
denen zwei Kommissionen einge-
setzt werden. Beide Gesetze schlie-
ßen aus, dass die Kommissionen eine 
Generalamnestie für schwere Men-
schenrechtsverletzungen empfeh-
len. Bisher jedoch sind diese Gesetze 
nicht vom Parlament verabschiedet 
worden. Plötzlich, unmittelbar vor 
der Auflösung der Verfassungsge-
benden Versammlung, entschied die 
Regierung, diese beiden im Parla-
ment anhängigen Gesetze ohne An-
gabe von Gründen zurückzuziehen. 

Mandira Sharma, Präsidentin des Acvocacy 
Forum Nepal
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Im September 2012 erließ die Regie-
rung eine Verordnung über die Ein-
setzung nur noch einer Kommission, 
die alle Fälle der Konfliktperiode un-
tersuchen soll. Die Verordnung ent-
hält auch die Bestimmung für eine 
Mediation zwischen Opfern und Tä-
tern und die Möglichkeit der Amne-
stie selbst für jene, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen betei-
ligt waren. Der Verordnung nach ist 
die Kommission auch nicht unab-
hängig. Wir fürchten, dass entspre-
chende Gesetze verabschiedet wer-
den könnten. 

Wie ist es um die Menschenrechtssituation 
zurzeit generell bestellt? Wie beurteilen Sie 
die Rechtslage?

Wenn wir die Anzahl der Menschen-
rechtsverletzungen zählen, dann hat 
sich die Situation, verglichen mit der 
Konfliktperiode, verbessert. Wenn 
wir aber andere Aspekte betrachten, 
nämlich das Vertrauen der Leute in 
das System, die Rechtsstaatlichkeit, 
die Schutzmaßnahmen, den Umgang 
mit den Verbrechen der Vergangen-
heit und die Verhinderung neuer Ver-
brechen, dann hat sich die Lage ver-
schlechtert.

Wir sind bisher nicht imstande, 
Mechanismen für ein Übergangs-
recht einzusetzen. Die Parteien ha-
ben eine Kehrtwendung beim Um-
gang mit der Vergangenheit gemacht 
und sind bei der Amnestie nachsich-
tig geworden, auch gegenüber jenen, 
die an schweren Menschenrechtsver-
letzungen beteiligt waren. Straffrei-
heit ist institutionalisiert, Gerichts-
anordnungen einschließlich derer des 
Obersten Gerichtes wird sich offen 
widersetzt. Der amtierende Richter 
des Obersten Gerichtes ist am hell-
lichten Tag getötet worden. Krimi-
nalfälle sind durch Entscheidungen 
der Exekutive eingestellt worden. 
Rechtsstaatlichkeit und Unabhängig-
keit des Richterstandes wurden igno-
riert. Im Umgang mit nationalen und 
internationalen Organisationen, die 
zu Menschenrechten insbesondere 
auf den Gebieten der Straflosigkeit 

und Verantwortlichkeit arbeiten, legt 
die Regierung eine härtere Gangart 
ein. 

Hat sich die Menschenrechtssituation seit 
dem Weggang des OHCHR5 im Dezem-
ber 2011 verschlechtert und gelingt es der na-
tionalen Menschenrechtskommission, diese 
Lücke zu füllen?

Wir hatten gehofft, dass das Va-
kuum, das durch den Weggang des 
OHCHR entstanden war, durch 
eine weiter gestärkte nationale Men-
schenrechtskommission (NHRC) 
gefüllt werden würde. Stattdessen 
nahm sich die Regierung nach dem 
OHCHR die NHRC vor. Das Gesetz 
wurde verändert und beschränk-
te den Einfluss der NHRC. Außer-
dem wurde keine der Empfehlungen 
der NHRC zu Untersuchungen und 
strafrechtlichen Verfolgungen der 
Fälle von Menschenrechtsverlet-
zungen umgesetzt. Falls die Regie-
rung die Empfehlungen nicht um-
setzt, dann ist zu fragen, welche 
Rolle die NHRC beim Schutz und 
der Förderung von Menschenrech-
ten überhaupt hat?

Wird heute noch im Polizeigewahrsam ge-
foltert? Ist Folter nicht ein Straftatbestand? 

Folter kommt in Haft weiterhin vor. 
Das Advocacy Forum hat in den vergan-
genen zehn Jahren einige Haftzen-
tren aufgesucht. Obwohl wir eine ste-
tige Abnahme der Folterfälle in den 
Distrikten beobachten, die wir aufsu-
chen, ist die Zahl der Fälle noch im-
mer alarmierend. Etwa 20 Prozent 
der Inhaftierten beklagen sich selbst 
in jenen Distrikten über Folter.

Es gibt keine strafrechtliche Verant-
wortlichkeit derjenigen, die foltern, 
da es kein Gesetz gibt, das Folter im 
Land als Straftatbestand kennzeich-
net. Das hat zur Folge, dass die Täter 
komplette Straffreiheit genießen. 

Welchen Beitrag kann die internationa-
le Gemeinschaft leisten, um die Menschen-
rechtslage im Land zu verbessern?

Die Straffreiheit in Nepal anzu-
gehen hat sich bislang als äußerst 

schwierig erwiesen. Dem Land fehlt 
dazu der politische Wille. Solange die 
Täter sehr einflussreich, in der Regie-
rung und an der Macht sind, sollten 
die professionelle Elite, die interna-
tionalen Menschenrechtsorganisa-
tionen und die Geber eine proak-
tive Rolle dabei spielen, Druck auf 
die Parteien auszuüben, damit sie die 
im Friedensvertrag von 2006 und in 
der Interimsverfassung enthaltene 
Verpflichtung zur Einrichtung einer 
Wahrheits- und Versöhnungskom-
mission sowie einer Kommission, die 
das Schicksal der „Verschwundenen“ 
untersucht, gemäß international gel-
tender Menschenrechtskonventionen 
umsetzt.

Endnoten
1 Weitere Informationen zum AF unter  

www.advocacyforum.org
2 www.nepalmonitor.com/2011/07/record-

ing_nepal_conf.html
3 NHRC = National Human Rights Commis-

sion
4 UML = The Communist Party of Nepal (Uni-

fied Marxist-Leninist)
5 OHCHR = Office of the High Commissioner 

for Human Rights der Vereinten Nationen


